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ZEITGESPRÄCH

Bewegung in der Vermögenspolitik
Die Bundesregierung beabsichtigt, bis zum 1. Januar 1987 die Produktivvermögensbildung In Arbeitneh
merhand durch indirekte (außerbetriebliche) Beteiligungsformen zu erweitern. Grundlage ist ein nieder- 
sächsischer Gesetzentwurf, der im Bundesrat eingebracht und In einem Koalitionskompromiß modifiziert 
wurde. Birgit Breuel, Wolfgang Vogt und Gunter Huonker nehmen zu den vorgesehenen Regelungen Stel
lung.

Birgit|Breuel

Weichenstellung für die neue Vermögenspolitik

In der laufenden 10. Legislaturpe
riode ist die entscheidende Wei

chenstellung für den Ausbau der 
Produktivvermögensbildung in Ar
beitnehmerhand erfolgt. Nach der 
zum 1. Januar 1984 in Kraft getrete
nen ersten Gesetzgebungsstufe, 
die insbesondere eine Verbesse
rung der Förderung der betriebli
chen Beteiligungsformen und eine 
Aufstockung des Förderbetrags auf 
936 Dl^ gebracht hat, sollen in einer 
zweiten Stufe zum 1. Januar 1987 
die gesetzlichen Voraussetzungen 
für zusätzliche indirekte (außerbe
triebliche) Beteiligungsformen ge
schaffen, GmbH-Anteile in den An
lagekatalog aufgenommen sowie 
die Steuerbegünstigung nach § 19a 
EStG erhöht werden. Der von den 
Tarifpartnern, Unternehmensleitun
gen und Belegschaften geforderte 
Rahmen liegt damit vor. Der Staat 
kann nur die Rahmenbedingungen 
setzen und Anreize geben. Ent
scheiden, ob sie den Weg der Mitar
beiterbeteiligung gehen wollen, 
müssen die Unternehmensleitun
gen und Belegschaften selbst.

Niedersachsen hat 1982 nach
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dreizehn Jahren Stillstand wieder 
Bewegung in die vermögenspoliti
sche Diskussion gebracht. Sieht 
man einmal von der Anhebung des 
Förderbetrags auf 624 DM im Jahre 
1970 ab, war die Vermögenspolitik 
seit der Übernahme der Regie
rungsverantwortung durch SPD 
und FDP durch Stillstand gekenn
zeichnet, weil sich beide früheren 
Koalitionspartner vor allem in der 
Frage einer Einbeziehung von Tarif
fonds nicht verständigen konnten. 
Initiativen der Union zum Ausbau 
der Förderung der freiwilligen be
trieblichen Gewinn- und Kapitalbe
teiligungen wurden dagegen blok- 
kiert. Die „Operation ’82“ , die u. a. 
zu einer Senkung der Steuerbegün
stigung für Belegschaftsaktien nach 
§ 8 Kapitalaufstockungsgesetz und 
der Kleinbetriebsbegünstigung 
nach § 14 des Dritten Vermögensbil
dungsgesetzes führte, bedeutete 
sogar einen Rückschritt.

Der niedersächsische Gesetzent
wurf zur Förderung von Arbeitneh
merbeteiligungen am Produktiwer- 
mögen, der am 2. 7. 1982 in den 
Bundesrat eingebracht worden ist.

war Anstoß und Grundlage für das 
neue Vermögensbeteiligungsge
setz (936-DM-Gesetz). Dieses Ge
setz hat die Voraussetzungen für 
die Förderung von betrieblichen Be
teiligungen verbessert, denn in den 
Anlagekatalog sind auch Formen 
aufgenommen worden, die für 
Nicht-Aktiengesellschaften typisch 
sind, wie stille Beteiligungen und 
Genußscheine. Das Steuerprivileg 
von 300 DM, das bisher nur für Be
legschaftsaktien galt, ist auf andere 
vom arbeitgebenden Unternehmen 
unentgeltlich oder verbilligt überlas
sene Beteiligungen ausgedehnt 
worden.

In der ersten Gesetzgebungs
stufe konnten einige Anlageformen 
noch nicht berücksichtigt werden. 
So fehlen im Förderkatalog außer
betriebliche Beteiligungsformen, 
die es dem Arbeitnehmer ermögli
chen, wenn eine Beteiligung nicht 
möglich oder nicht erwünscht ist, 
sich auch indirekt an mittelständi
schen, nicht emissionsfähigen Un
ternehmen zu beteiligen.

Die Niedersächsische Landesre
gierung hat bereits zwei Jahre spä-
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ter in der Vermögenspolitil< erneut 
die Initiative ergriffen und am 16.11.
1984 einen Gesetzentwurf zur Zwei
ten Stufe des Äusbaus der Produk
tivvermögensbildung in Ärbeitneh- 
merhand in den Bundesrat einge
bracht. Die Landesregierung ist von 
der Überlegung ausgegangen, daß 
ein Ausbau der Produktivvermö
gensbildung nur durch eine noch 
stärkere Privilegierung, vielleicht 
sogar ausschließliche Förderung 
der Anlage in Produktivkapital ge
schehen kann.

Ausbau außerbetrieblicher 
Beteiligung

Der niedersächsische Gesetzent
wurf sah vor, daß die Förderung des 
traditionellen Konten- und Versiche
rungssparens nach einer Über
gangszeit ausläuft. In den Aus
schußberatungen im Bundesrat hat 
sich gezeigt, daß die Ziele der Län
der im Hinblick auf einen weiteren 
Ausbau der Vermögensbildung un
terschiedlich sind. Die Ivlehrheit der 
Länder tritt zwar für eine Privilegie
rung der Anlage in Produktivkapital 
ein, aber eine ausschließliche För
derung und damit Nullförderung des 
Bau-, Konten- und Versicherungs
sparens wird von ihnen-zumindest 
gegenwärtig -  nicht mitgetragen.

Nach dem Kompromiß, der zwi
schen den Ländern gefunden wor
den ist, soll eine modifizierte Form 
des Konten- bzw. Versicherungs
sparens mit Anlage der Zinsen bzw. 
Gewinnanteile in Beteiligungswer
ten weiter gefördert werden. Kri
tisch ist hierzu anzumerken, daß 
diese neuen Sparformen kompli
zierter sind und den Verwaltungs
aufwand erhöhen. Der Bundesrat 
hat auch dafür plädiert, die Förde
rung des Bausparens im bisherigen 
Umfang zu erhalten. Der Vorschlag, 
die Förderung im Wohnungsbau- 
Sparprämiengesetz zu konzentrie
ren, war nicht mehrheitsfähig.
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Verbesserung der 
betrieblichen Förderung

Einig sind sich die Länder, daß 
GmbH-Geschäftsanteile in den För
derkatalog des Vermögensbeteili
gungsgesetzes aufgenommen wer
den sollen. Die bisherige Nichtför
derung benachteilige diese Beteili
gungsform und diskriminiere die Be
mühungen der Pionierunterneh
men, die bereits heute ihre Mitarbei
ter als Gesellschafter der GmbH be
teiligen. Auch in der Frage einer Auf
stockung der Steuerbegünstigung 
nach § 19a EStG auf 500 DM be
steht Einigkeit.

Als tragendes Element der zwei
ten Gesetzgebungsstufe ist die 
Schaffung zusätzlicher Möglichkei
ten anzusehen, damit sich die Ar
beitnehmer auch indirekt, d. h. über 
zwischengeschaltete Kapitalsam
melstellen, an Unternehmen beteili
gen können. Die Erfahrung zeigt, 
daß die unmittelbare Beteiligung am 
arbeitgebenden Unternehmen nicht 
in allen Fällen funktioniert. Die Ar
beitnehmer müssen sich deshalb in
direkt am Produktivvermögen der 
Wirtschaft beteiligen können, wenn 
eine Beteiligung am Kapital des Un
ternehmens, in dem sie tätig sind, 
nicht möglich ist.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Birgit Breuel ist Minister für 
Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Niedersachsen.

Wolfgang Vogt, 56, ist Parla
mentarischer Staatssekre
tär beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung.

Gunter Huonker, 48, ist Ob
mann der Arbeitsgruppe 
Vermögensbildung der 
SPD-Bundestagsfraktion.

Die Niedersächsische Landesre
gierung hat sich von Anfang an bei 
ihren Überlegungen auf Investment
fonds konzentriert, weil es sich hier
bei um eine praxisbewährte Kon
struktionsform handelt. Die vorhan
denen Fondstypen ermöglichen al
lerdings nur eine indirekte Beteili
gung an börsennotierten Unterneh
men, nicht dagegen an mittelständi
schen, nicht emissionsfähigen Un
ternehmen. Um die Arbeitnehmer 
auch indirekt an mittelständischen 
Unternehmen zu beteiligen, mußte 
nach einer neuen Konstruktions
form gesucht werden. Diese Form 
ist mit dem Konzept der Beteili
gungs-Sondervermögen, die neben 
Wertpapieren auch stille Beteiligun
gen aufnehmen können, gefunden. 
Die Rechtsform der stillen Beteili
gung ist ein geeigneter Weg der Be
teiligung an mittelständischen Un
ternehmen. Auch für die mittelstän
dischen Unternehmen dürfte dieser 
Weg interessant sein, da hierdurch 
neue Finanzierungsquellen er
schlossen werden, insbesondere 
auch für junge, expansive Unter
nehmen.

Tariffonds -  ungeeignete 
Beteiligungsform

Der Vorschlag der SPD-Bundes
tagsfraktion, über Arbeitnehmerbe
teiligungsgesellschaften (Tarif
fonds) die Arbeitnehmer mittelbar 
am Produktivvermögen zu beteili
gen, stößt dagegen aus niedersäch
sischer Sicht auf erhebliche ord
nungspolitische Bedenken. Zwar ist 
die SPD inzwischen von früheren 
Überlegungen einer obligatori
schen Abführung der Beteiligungs
titel oder Geldleistungen an den 
Fonds abgerückt, doch bleibt die 
Einschaltung von Tariffonds und ge
meinsamen Einrichtungen im Sinne 
des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsge
setzes für den Erwerb, die Verwal
tung und die Veräußerung von Anlei
hen und stillen Beteiligungen an in
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ländischen Unternehmen rechtlich 
strittig. Problematisch ist auch der 
im Regierungsentwurf eines Geset
zes über Unternehmensbeteili
gungsgesellschaften angegebene 
Weg, durch gemeinsame Einrich
tungen Unternehmensbeteiligungs
gesellschaften zu gründen und de
ren Aktien den tarifgebundenen Ar
beitnehmern anzubieten und zu 
überlassen.

Gegenüber früheren Überlegun
gen, die eine Investmentfonds-Lö- 
sung vorsahen, sollen die Tariffonds 
nunmehr in der Rechtsform der Ak
tiengesellschaft betrieben werden. 
Nach Auffassung der SPD-Bundes- 
tagsfraktion bietet diese Rechts
form eine ausreichende Mitwir
kungsmöglichkeit und Sicherheit 
der Anlage.

Grundsätzlich lassen Aktien von 
Tariffonds weniger Akzeptanz bei 
beteiligungsunerfahrenen Kleinan
legern erwarten als Investmentzerti
fikate. Denn Aktien sind nur für risi
kogeübte Anleger geeignet und 
nicht für jenen Kreis, der zum ersten 
Mal auf diese Art Vermögen bilden 
will oder soll. Die frühere SPD-ge- 
führte Bundesregierung hatte sich 
deshalb 1980 für die Investmentlö
sung entschieden.

Auch die Mitwirkungsmöglichkei
ten sind für den Kleinaktionär in gro
ßen Aktiengesellschaften mit breiter 
Streuung der Beteiligungspapiere 
eher gering zu veranschlagen. Es 
läßt sich folgender Satz aufstellen: 
Je breiter der Aktienbesitz gestreut 
ist, um so mehr „power without pro- 
perty", d. h. um so mehr Macht dem 
Management, um so mehr wird aus 
dem Aktionär ein Kreditor. Dadurch 
wird eine seit Jahrzehnten feststell
bare Entwicklung vorangetrieben; 
die Trennung von Kapitaleigentum 
und Management und in ihrem Ge
folge auch die Verselbständigung 
des Managements gegenüber dem 
Kapitaleigentum.

Die Sicherheit der Anlage ist bei 
Investmentfonds durch strenge Risi- 
kostreuungs- und Anlegerschutz
vorschriften gegeben. Der Antrag 
der SPD enthält dagegen keine ent
sprechenden Vorkehrungen. Es 
wird nur darauf hingewiesen, daß im 
vorzulegenden Gesetz über Arbeit
nehmerbeteiligungsgesellschaften 

zusätzliche Anlegerschutzvorschrif
ten vorzusehen sind.

Strittige gemeinsame 
Einrichtungen

Ob der im SPD-Antrag angege
bene Weg, durch Zwischenschal
tung von gemeinsamen Einrichtun
gen den tarifgebundenen Arbeit
nehmern des Tarifbezirks Aktien 
anzubieten und zu überlassen, 
nach geltendem Tarifvertragsrecht 
zulässig ist, ist nach dem Schrifttum 
strittig. Die herrschende Meinung 
vertritt die Auffassung, daß sowohl 
de lege lata als auch de lege fe
renda gemeinsame Einrichtungen 
der Tarifpartner zur Vermögenspoli
tik nicht zulässig seien, da dies die 
Freiheit der Arbeitnehmer und die 
Konkurrenz der Vermögensanlagen 
einschränke. Wenn die Tarifver
tragsparteien sich im Bereich der 
Vermögensbildung betätigen woll
ten, müßten sie am freien Markt mit 
anderen Kapitalsammelstellen um 
die Anlageentscheidung der Arbeit
nehmer konkurrieren und könnten 
sich nicht durch tarifvertragliche Re
gelungen Vorzugsbedingungen ver
schaffen.

Eine andere Rechtsauffassung 
hätte zur Folge, daß Tariffonds (ge
meinsame Einrichtungen) bzw. von 
ihr beherrschte Tochtergesellschaf
ten für tarifvertragliche Zwecke je
des gewerbliche Unternehmen er
richten könnten und die Produkte/ 
Dienstleistungen dieses Unterneh
mens den Arbeitnehmern des Tarif
bereichs aufgrund tarifvertraglicher 
Vereinbarungen kostenlos oder ver
billigt anzubieten sind. Hierdurch

würde die Wettbewerbsordnung im 
Bereich der gewerblichen Ordnung 
im Kern getroffen. Damit stößt diese 
Rechtsauffassung auch auf verfas
sungsrechtliche Bedenken.

Verhinderung flexibler 
Lösungen

Im Antrag der SPD-Fraktion wird 
der Hinweis gegeben, daß Tarifver
träge über solche gemeinsamen 
Einrichtungen auch nach § 5 Abs. 1 
Tarifvertragsgesetz für allgemein 
verbindlich erklärt werden können. 
Die Frage ist nur, ob der beschrie
bene Weg eines rechtsverbindli
chen Tarifvertrags über Arbeitneh

merbeteiligungsgesellschaften 
auch im Interesse der Arbeitnehmer 
und Betriebe liegt. Die laufende Dis
kussion deutet mehr in die andere 
Richtung, nach Individualisierung 
der Tarifverträge durch Tariföff
nungsklauseln nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Tarifvertragsgesetz, um ins
besondere den neuen Bedingun
gen auf dem Arbeitsmarkt und in der 
Arbeitswelt Rechnung tragen zu 
können. Den gewünschten Raum 
für flexible und differenzierte Lösun
gen können die Tarifvertragspar
teien einvernehmlich schaffen, in
dem sie rahmensetzende Ver
bandstarife mit Öffnungsklauseln 
für „ergänzende“ Betriebsverein
barungen gemäß § 77 Abs. 3 Satz 2 
des Betriebsverfassungsgesetzes 
koppeln.

So könnten „ergänzende“ Be
triebsvereinbarungen an eine Tarif
lohnerhöhung anknüpfen und im 
Sinne eines Wahlrechts eine zeitlich 
und inhaltlich eng begrenzte Um
wandlung von Lohnbestandteilen in 
betriebliche Beteiligungswerte, Ar
beitszeitverkürzungen, Weiterbil
dungszeiten und/oder Betriebsren
tenansprüche vorsehen. Eine Um
wandlung in Beteiligungswerte, 
z. B. Aktien, stille Beteiligungen, Ge
nußscheine oder Investmentzertifi
kate bietet unter Ausnutzung der
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Förderung nach dem 4. Vermögens
beteiligungsgesetz und § 19 a EStG 
für Arbeitnehmer und Betrieb erheb
liche Vorteile.

Vermögenspolitik 
braucht Geduld

Die Beteiligung der Arbeitnehmer 
am Produktivvermögen ist keine 
leichte Aufgabe. Sie setzt eine Än
derung des Bewußtseins voraus. 
Aus langer Erfahrung wissen wir in
zwischen, daß bewußtseinsbil
dende Prozesse ihre Zeit brauchen. 
Aber es ist, wie es Oswald von

Nell-Breuning einmal ausgedrückt 
hat, ein Weg, auf dem man, wenn 
man nicht revolutionär, sondern evo
lutionär verfahren und keine 
Rechtsbrüche begehen wolle, nur 
langsam vorankomme. Glücklicher
weise ließen sich IWlaßnahmen orga
nisatorischer Art, wie Mitbestim
mung bzw. Sozialpartnerschaft und 
Vermögenspolitik, nebeneinander 
betreiben, ohne einander zu durch
kreuzen oder durch Entzug von Mit
teln und Kräften zu schwächen. Die 
beiden Arten von Maßnahmen bil
deten erfreulicherweise keine Alter

native, im Gegenteil, sie forderten 
und förderten sich gegenseitig.

Die bisherige Geschichte der frei
willigen betrieblichen, tariflichen 
und staatlichen Vermögenspolitik 
bestätigt diese Auffassung von Nell- 
Breuning. Die Umsetzung der 
neuen Vermögenspolitik bedarf der 
Geduld. Mit dem Koalitionsbe
schluß vom 28. Januar 1986, der die 
wesentlichen Teile der Bundesrats
initiative einbezieht, sind die Wei
chen für einen Ausbau der Produk
tivvermögensbildung in Arbeitneh
merhand gestellt.

Wolfgang|Vogt

Neue Impulse für die Vermögensbildung

Vermögensbildung in Arbeit
nehmerhand hat für die Bundes

regierung grundsätzliche gesell- 
schafts- und wirtschaftspolitische 
Bedeutung:

□  Die auf privatem Eigentum beru
hende Wirtschaftsordnung wird ge
festigt, wenn immer mehr Arbeit
nehmer am Produktivkapital betei
ligtsind.

□  Der Gegensatz von Kapital und 
Arbeit und der Verteilungskampf 
werden entschärft, wenn die Arbeit
nehmer zu Partnern und Teilhabern 
werden.

□  Die Investitionsfähigkeit der Un
ternehmen wird durch eine bessere 
Kapitalausstattung verbessert. Da
durch wird der Arbeitslosigkeit ent
gegengewirkt; vorhandene Arbeits
plätze werden sicherer.

Vermögensbildung in Arbeitneh
merhand und Mitarbeiterbeteiligung 
sind für die Bundesregierung gera
dezu ein Gebot der Vernunft, wenn 
unsere Wirtschaft sich mittel- und 
langfristig den großen internationa
len Herausforderungen gewachsen 
zeigen will; denn es wird immer

deutlicher, daß die überkommenen 
Formen des Zusammenwirkens von 
Kapital und Arbeit den Aufgaben der 
Zukunft nicht mehr gerecht werden.

Mittlerweile gibt es immerhin 
mehr als 1100 Beteiligungsunter
nehmen, in denen rund 1 Mill. Ar
beitnehmer Beteiligungskapital in 
der Größenordnung zwischen 6 bis 
7 Mrd. DM halten dürften. Eine breit 
angelegte empirische Untersu
chung betrieblicher Vermögensbe
teiligungsmodelle hat ergeben, daß 
in Beteiligungsunternehmen Be
triebsklima, Mitarbeitermotivation, 
Kostenbewußtsein, gegenseitiges 
Verständnis, Informationsbedürf
nis, Identifikation mit der eigenen Ar
beit und dem Unternehmen nach 
übereinstimmendem Urteil von Be
triebsrat und Firmenleitung eindeu
tig besser sind als in vergleichbaren 
Unternehmen ohne Mitarbeiterbe
teiligung. Betriebliche Partnerschaft 
durch Mitarbeiterbeteiligung kann 
also demnach auch als ökonomisch 
und sozial begründete innerbetrieb
liche Innovationsstrategie zur Ver
besserung der betrieblichen Effi
zienz und zur Verbesserung der Zu

friedenheit und Leistungsbereit
schaft der Mitarbeiter begriffen wer
den.

Das Vermögens
beteiligungsgesetz

Mit dem Vermögensbeteiligungs
gesetz, das zum 1.1.1984 wirksam 
wurde, hat die Bundesregierung si
gnalisiert, daß die 80er Jahre im Zei
chen der Förderung von Produktiv
kapitalbeteiligungen stehen sollen, 
nachdem die Vermögensbildung 
der 50er und 60er Jahre durch die 
Förderung des Konten-, Lebensver- 
sicherungs- und Bausparens ge
prägt war.

Ende 1984 gab es für 95 % der Ar
beitnehmer tarifvertragliche Rege
lungen über vermögenswirksame 
Leistungen, und rund 13,3 Mill. Ar
beitnehmer konnten im letzten Jahr 
die staatliche Förderung in Form der 
Arbeitnehmer-Sparzulage in An
spruch nehmen. Insgesamt hat der 
Staat seit Kriegsende für die Förde
rung der Vermögensbildung rund 
131 Mrd. DM ausgegeben und damit 
Sparleistungen von ungefähr 525
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Mrd. DM begünstigt. Trotz dieser be
achtlichen vermögenspolitischen 
Entwicklung konnte bei der Beteili
gung breiter Arbeitnehmerschich
ten am Produktivkapital in der Ver
gangenheit kein nennenswerter 
Fortschritt erzielt werden.

Die vermögenswirksamen Lei
stungen nach dem Dritten Vermö
gensbildungsgesetz flössen zu 
98 % in Spar-, Bausparverträge 
und Lebensversicherungen und nur 
zu 2 % in Form von Produktivkapi
talbeteiligungen in die Unterneh
men zurück. Diese beharrliche Sta
gnation der Produktivkapitalbeteili
gung von Arbeitnehmern auf so 
niedrigem Niveau war um so bedau
erlicher, als alle gesellschaftlichen 
Gruppen -  Gewerkschaften, Arbeit
geber, Parteien, Verbände, Kirchen 
-  seit Jahrzehnten die ungleiche 
Verteilung des Produktivkapitals be
klagen und die Beteiligung der Ar
beitnehmer am Produktivkapital for
dern. Durch die Reservierung des 
förderungsfähigen Aufstockungsbe
trages von 624 auf 936 DM im Ver
mögensbildungsgesetz für Vermö
gensbeteiligungen wurde hier eine 
Weichenstellung vollzogen: mehr 
weg von der Geldsparförderung, 
mehr hin zur Produktivkapitalbeteili
gung. Entsprechend den Grundsät
zen einer praktikablen, betriebsna
hen und erlebbaren Vermögensbil
dung wurde der Anlagekatalog des 
Vermögensbildungsgesetzes insbe
sondere um stille Beteiligungen, 
Genußrechte, „Genossenschafts
anteile“ und „insolvenzversicherte“ 
Arbeitnehmerdarlehen erweitert. 
Darüber hinaus wurde die bisher 
nur für Belegschaftsaktien geltende 
Lohnsteuervergünstigung auf wei
tere Vermögensbeteiligungen aus
gedehnt. Hier gelten für die Förde
rung, anders als für die Förderung 
nach dem Vermögensbildungsge
setz, keine Einkommensgrenzen.

Die durch das Vermögensbeteili
gungsgesetz verstärkte Förderung
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von Vermögensbeteiligungen der 
Arbeitnehmer wird -  nach einer An
laufzeit wie bei früheren Vermö
gensbildungsgesetzen -  mehr und 
mehr in Anspruch genommen:

□  Ende 1985 gab es 17 Tarifver
träge über vermögenswirksame Lei
stungen, die für rund 400 000 Arbeit
nehmer den neuen Aufstockungs
betrag des Vermögensbildungsge
setzes von 312 DM nutzen. Arbeit
geber und mehrere Gewerkschaf
ten sind also sehr wohl der Weichen
stellung der Bundesregierung in der 
Vermögensbildung gefolgt.

□  Die Zahl der Unternehmen mit
Arbeitnehmer-Kapitalbeteiligung

stieg um mehr als 15 %, so daß sich 
die Zahl der am arbeitgebenden Un
ternehmen beteiligten Arbeitneh
mer auf rund 1 Million erhöht haben 
dürfte.

□  Inzwischen wurden rd. 100 000 
Verträge über den Erwerb von Ak
tienfondsanteilen mit vermögens
wirksamen Leistungen abgeschlos
sen; im Jahr vor Inkrafttreten des

Vermögensbeteiligungsgesetzes 
waren es rund 1700.

Diese ermunternden Erfolge be
weisen: Das Gesetz wird zuneh
mend angenommen und genutzt.

Zweite Stufe 
in der Vermögenspolitilc

Das Vermögensbeteiligungsge
setz war darauf angelegt, nach 13 
Jahren Stillstand in der Vermögens
politik den Beteiligten umgehend 
ein Angebot zu verstärkter Vermö
gensbeteiligung zu unterbreiten. 
Angesichts dieser Eilbedürftigkeit 
konnte damals wegen einer Reihe 
zum Teil schwieriger technischer 
Probleme noch nicht das gesamte 
vermögenspolitische Konzept der 
Bundesregierung verwirklicht wer
den, wie sie es bereits im Jahres
wirtschaftsbericht 1983 dargelegt 
hatte. Deshalb wurde von der Bun
desregierung bei der Vorlage des

Vermögensbeteiligungsgesetzes 
bereits angekündigt, daß sie noch in 
dieser Legislaturperiode eine 
„zweite vermögenspolitische Stufe“ 
mit folgender Zielsetzung beabsich
tigte:

□  Erleichterung der indirekten au
ßerbetrieblichen Kapitalbeteiligung 
an mittelständischen Unterneh
men,

□  Ausbau der Förderung von Ver
mögensbeteiligungen,

□  Vereinfachung des vermögens
politischen Instrumentariums.

Wie zugesagt, wird die Bundesre
gierung weitere -  vor allem mittel
ständisch orientierte -  vermögens
politische Instrumente zur weiteren 
Erleichterung der indirekten außer
betrieblichen Kapitalbeteiligung 
schaffen. Neben Unternehmensbe
teiligungsgesellschaften wird dabei 
auch die Zulassung von Kapitalan
lagegesellschaften mit Beteili- 
gungs-Sondervermögen im Invest
mentgesetz vorgeschlagen.

Mit ihrem Gesetzentwurf über 
Unternehmensbeteiligungsgesell

schaften hat die Bundesregierung 
bereits einen ersten Beitrag zur indi
rekten außerbetrieblichen Beteili
gung geleistet. Dieser Gesetzent
wurf sieht den ordnungspolitischen 
Rahmen für Gründung, Aufbau und 
Geschäftsbetrieb von Unterneh

mensbeteiligungsgesellschaften 
vor, die mittelständischen, nicht bör
sennotierten Unternehmen risiko
tragendes Kapital in den gängigen 
Beteiligungsformen -  Aktie, Kom- 
mandit-und GmbH-Anteil, stille Be
teiligung -  anbieten und sich durch 
die Ausgabe von Aktien refinanzie
ren, die unter anderem mit vermö
genswirksamen Leistungen von Ar
beitnehmern erworben werden kön
nen.

Neben dem Unternehmensbetei
ligungsgesetz hält es die Bundesre
gierung ferner für erforderlich, im In
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teresse von Unternehmen und Anle
gern weitere solcher Anlageformen 
für eine Begünstigung vorzusehen. 
Die Koalition hat daher beschlos
sen, die Palette der Investment
fonds um Beteiligungs-Sonderver
mögen zu erweitern, die neben bör
sennotierten Wertpapieren auch 
stille Beteiligungen erwerben. 
Diese neue Anlageform wird Arbeit
nehmern die indirekte außerbetrieb
liche Kapitalbeteiligung an nicht bör
sennotierten Unternehmen ermögli
chen -  im Rahmen des bewährten 
Anlegerschutzes, den das Invest
mentgesetz bietet. Für kapitalsu
chende mittelständische Unterneh
men erschließt sich zugleich eine 
weitere neue Kapitalquelle.

Die Probleme, die sich mit einem 
solchen Schritt auf vermögenspoliti
schem Neuland stellen, hat die Bun
desregierung selbstverständlich ge
sehen. Sie betreffen vor allem die Li
quidität der Beteiligungs-Sonder
vermögen und die Bewertung stiller 
Beteiligungen. In Wissenschaft und 
Praxis sind hier jedoch inzwischen 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt 
worden. Die Bundesregierung wird 
daher in ihrem Gesetzentwurf in
vestmentrechtliche Regelungen 
Vorschlägen können, die praktika
ble Rahmenbedingungen für die Be- 
teiligungs-Sondervermögen im 
Sinne des Anlegerschutzes darstel
len.

Ausbau und Vereinfachung

Wie zugesagt, wird der Ausbau 
der Förderung von Vermögensbetei
ligungen durch die von der Bundes
regierung beabsichtigte Erhöhung

des Lohnsteuerfreibetrags in § 19a 
Einkommensteuergesetz von 300 
auf 500 DM und die Aufnahme von 
GmbH-Geschäftsanteiien in die An
lagekataloge realisiert. Die Anhe
bung des Lohnsteuerfreibetrags be
deutet dabei eine deutliche Erhö
hung des steuerlichen Anreizes zur 
unentgeltlichen oder verbilligten 
Überlassung von Vermögensbeteili
gungen. Mit der Aufnahme von 
GmbH-Geschäftsanteilen in die Ka
taloge der geförderten Vermögens
beteiligungen soll entsprechend 
den Bedürfnissen der Praxis vor al
lem die Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmen dieser Rechtsform er
leichtert werden.

Zentrales Anliegen der Bundesre
gierung ist es ferner, die 
Vermögenspolitik künftig bürger
freundlicher und ihre rechtliche 
Handhabung für alle Beteiligten 
transparenter zu machen. Daher 
werden wie zugesagt der Erwerb 
und die Förderung von Vermögens
beteiligungen durch mehrere Ein
zelregelungen erleichtert und ver
einfacht. Zwei Maßnahmen aus der 
Reihe der vorgesehenen Regelun
gen sind besonders erwähnens
wert: Die Möglichkeit, erworbene 
Wertpapiere während der Sperrfrist 
gegen andere auszutauschen. Da
mit ist ein vernünftiger Kompromiß 
gefunden, der einerseits dem be
sonderen Charakter fungibler Wert
papiere beim Beteiligungssparen 
besser entspricht und andererseits 
die zur Vermögensbildung erforder
liche Langfristigkeit des Sparvor- 
gangs weiter gewährleistet. Außer
dem soll die Anlage in verbrieften -

insbesondere betrieblichen -  Betei
ligungen, die steuerbegünstigt und 
mit vermögenswirksamen Leistun
gen erworben werden, dadurch er
leichtert werden, daß dort auf den 
Abschluß eines Wertpapier-Spar
vertrags verzichtet wird. Denn hier 
sind die Vorschriften des Steuer
rechts über die Möglichkeiten der 
Verwahrung beim Arbeitgeber aus
reichend. Das erleichtert zugleich 
die Förderung auf beiden Wegen 
(Vermögensbildungsgesetz und § 
19a EStG).

Mit dem Vermögensbildungsge
setz von 1983, dem Regierungsent
wurf eines Unternehmensbeteili
gungsgesetzes und mit den Be
schlüssen zur 2. Stufe liegt für Ar
beitnehmer, Betriebe und Tarifpart
ner ein umfassendes, abgerunde
tes und ordnungspolitisch richtiges 
Angebot für die Vermögensbildung 
in Arbeitnehmerhand vor. Die Bun
desregierung appelliert vor allem an 
die Tarifpartner, sich auf die Chan
cen und Möglichkeiten der be
schlossenen und angekündigten 
Maßnahmen einzustellen und einer 
von allen gesellschaftlichen Grup
pen geforderten stärkeren Beteili
gung der Arbeitnehmer am Produk
tivkapital endlich zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Tarifpolitik muß in Zukunft mehr 
als reine Nominallohnpolitik sein. 
Sie sollte neben den Komponenten 
Barlohn und Arbeitszeit auch die Ka
pitalbeteiligung mit einbeziehen 
und damit zeitgemäße Einkom
menspolitik mit zukunftsorientierter 
Beschäftigungspolitik harmonisch 
verbinden.
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Guntec Huonker
i

Eine Versachlichung der Diskussion ist nötig

Darüber, daß die Arbeitnehmer 
weit stärker als bisher am Pro

duktivkapital der deutschen Wirt
schaft beteiligt werden sollen, be
steht zwischen der Sozialdemokra
tie und den Koalitionsparteien Einig
keit. Ein zentrales Argument hierfür 
ist für uns die Tatsache, daß die 
Übenwindung der Arbeitslosigkeit 
und die notwendige ökologische Er
neuerung unserer Industriegesell
schaft eine Steigerung der Investi- 
tionstätigeit, also eine stärkere Neu
bildung von Produktivvermögen er
forderlich machen. Damit nicht -  
wie b isher-d ie  Beteiligung am Pro
duktivvermögen noch stärker auf 
ganz wenige konzentriert und die 
Ungleichheit der Vermögensvertei
lung noch weiter verstärkt wird, ist 
eine neue Politik zur Förderung der 
Bildung von Produktivvermögen in 
Arbeitnehmerhand notwendig.

Die Erfahrungen mit den bisheri
gen Vermögensbeteiligungsgeset
zen haben gezeigt, daß die Arbeit
nehmer vermögenswirksame Lei
stungen kaum in Produktivkapital 
anlegen, wenn sie die freie Wahl ha
ben zwischen der Anlage in Produk
tivkapital und der Anlage in risikolo
sen Anlageformen. Bisher wurden 
vermögenswirksame Leistungen 
nur zu ca. 2 % zum Erwerb von Pro
duktivkapital eingesetzt, ca. 98 % 
des Sparaufkommens wurden in 
Form von Kontensparverträgen, 
Bausparverträgen und Kapitalle
bensversicherungen angelegt.

Erst wenn Tarifverträge über ver
mögenswirksame Leistungen abge
schlossen werden, entwickelt die 
staatliche Förderung der Vermö- 
gensbiidung Breitenwirkung. Dies 
beweist die Geschichte der bisheri
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gen Vermögensbeteiligungsge
setze. Der Durchbruch in der Ver
mögensbildung gelang erst mit dem 
3. Vermögensbildungsgesetz der 
sozial-liberalen Koalition aus dem 
Jahr 1970. Damals wurde das Ver
mögensbildungsgesetz von seinen 
Konstruktionsfehlern befreit und 
fortentwickelt und dadurch die Vor
aussetzung für eine zunehmende 
Zahl von Tarifabschlüssen über ver
mögenswirksame Leistungen ge
schaffen. Im Jahr 1969 erhielten 2,2 
Mill. Arbeitnehmer vermögenswirk- 
same Leistungen. Diese Zahl stieg 
unter dem 3. Vermögensbildungs
gesetz durch zahlreiche Tarifver
träge sprunghaft an; sie beträgt 
heute etwa gut 18 Mill. Arbeitneh
mer; rund 90 % hiervon erhalten 
Leistungen aufgrund von Tarifverträ
gen.

Begrenzte Wirkung

Einigkeit besteht zwischen SPD, 
CDU/CSU und FDP heute auch dar
über, daß eine Ausweitung indirek
ter überbetrieblicher Beteiligungs
formen unerläßlich ist. Die vermö
genspolitische Diskussion in der 
Zeit der sozial-liberalen Koalition 
war hingegen dadurch gekenn
zeichnet, daß die Unionsparteien 
einseitig auf die Verbesserung der 
staatlichen Rahmenbedingungen 
für die betriebliche Produktivvermö
gensbildung setzten und daß inner
halb der sozial-liberalen Koalition 
die Bestrebungen der SPD, fürTarif- 
verträge geeignete, für die Gewerk
schaften akzeptable überbetriebli
che Beteiligungsformen in die staat
liche Förderung aufzunehmen, am 
erbitterten Widerstand der FDP 
scheiterten. Bei der parlamentari

schen Diskussion über das Vermö
gensbeteiligungsgesetz (4. Vermö
gensbildungsgesetz) wurde deut
lich, daß die durch dieses Gesetz 
gewollte Verstärkung der Produktiv
kapitalbeteiligung mittelstands
feindlich ist, weil es keine der beson
deren Situation mittelständischer, 
nicht in der Rechtsform der Aktien
gesellschaft organisierter Unter
nehmen Rechnung tragende über
betriebliche Anlageform enthält.

Die betriebliche Vermögensbetei
ligung ist in ihrer Wirkung sehr be
grenzt geblieben. Betriebliche Mo
delle der Beteiligung am Produktiv
kapital kumulieren die Arbeitsplatz- 
und Kapitalrisiken der Arbeitneh
mer. Allein überbetriebliche Beteili
gungsformen vermeiden diese 
Nachteile.

Tarifverträge über die Produktiv
kapitalbeteiligung werden in nen
nenswertem Umfang deshalb nur 
abgeschlossen werden, wenn für 
die Gewerkschaften annehmbar 
überbetriebliche Beteiligungsfor
men gefördert werden. Dies ist ei
ner der Gründe dafür, daß das Ver
mögensbeteiligungsgesetz vom 
DGB abgelehnt wurde und -  abge
sehen von dem Tarifvertrag im 
Bankgewerbe und einigen kleinen 
Haustarifverträgen im Bereich der 
Energiewirtschaft sowie einigen 
neuen betrieblichen Beteiligungs
modellen -  keine wesentliche Wir
kung entfaltet hat.

Der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung

Die im Gesetzentwurf der Bun
desregierung vorgesehenen Unter- 
nehmensbeteiligungsgesellschaf
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ten (UBGG) sind für den Ausbau der 
Arbeitnehmerbeteiligungen am Pro
duktivkapital nicht geeignet.

Die Frage, ob das primäre Ziel 
dieses Gesetzentwurfes, „die Ei
genkapitalausstattung der nicht bör
senorientierten Unternehmen zu 
stärken, indem Erschwernisse bei 
der Eigenkapitalbeschaffung über 
indirekte Beteiligungen an nicht bör
senorientierten Unternehmen be
seitigt werden“ , sowie „Wettbe
werbsnachteile mittelständischer 
und junger, häufig innovativer Unter
nehmen bei der Beschaffung von Ei
genkapital abzubauen“ (so die Be
gründung des Gesetzentwurfes), 
erreicht werden kann, braucht in die
sem Zusammenhang nicht erörtert 
zu werden. Diese Kapitalsammel
stellen scheiden als sinnvolle und 
wirksame Form der überbetriebli
chen Produktivkapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer schon deshalb 
aus, weil diese Gesellschaften 
keine börsennotierten Aktien erwer
ben dürfen. Überbetriebliche Betei
ligungen unter Ausschluß der indi
rekten Beteiligungsmöglichkeit an 
einer Vielzahl der größten, finanz- 
und ertragsstarken Unternehmen -  
von der Daimler-Benz AG über Sie
mens und die Großbanken bis zur 
Nixdorf AG -  kann für die Arbeitneh
mer und ihre Gewerkschaften nicht 
annehmbar sein.

Der Stellungnahme des Bundes
rates zum UBGG-Entwurf ist zuzu
stimmen, soweit darauf hingewie
sen wird, daß „Aktien von UBG als 
Spezialwerte des deutschen Aktien
marktes starke Kursschwankungen 
aufweisen“ und daß sie „deshalb 
nur für börsenerfahrene Anleger ge
eignet“ sind. Das gilt auch für die 
Auffassung von Wirtschaftsministe
rin Breuel: „Risiko- und Wagniskapi
tal sei keine geeignete Anlage für 
den Kleinsparer“ ; „Aktien von UBG 
hätten spekulativen Charakter und 
eigneten sich Ihrer Natur nach nicht

für die gewünschte langfristige An
lage“ (Handelsblatt vom 1.4. 1985).

Aus diesem Grunde ist nicht da
mit zu rechnen, daß Aktien von 
Unternehmensbeteiligungsgesell
schaften von den Arbeitnehmern 
und ihren Gewerkschaften als über
betriebliche Form der Produktivka
pitalbeteiligung akzeptiert werden. 
Auch in einer Expertenanhörung 
der FDP-Fraktion zum UBGG-Ent- 
wurf wurde insoweit die Erfolgsaus
sicht dieser Gesetzesvorlage „über
wiegend negativ“ eingeschätzt (Ta
gesdienst der FDP-Fraktion vom 
22. 5.1985).

Kein Durchbruch zu erwarten

Der Gesetzentwurf des Bundes
rates zur Förderung von Arbeitneh
merbeteiligungen am Produktivver
mögen wird von der Koalition nicht 
mitgetragen; er ist durch die Koali
tionsvereinbarung vom 28. 1. 1986 
de facto vom Tisch.

Wird diese Koalitionsvereinba
rung auch nur an der Stellung
nahme der Bundesregierung zu 
dem Gesetzentwurf des Bundesra
tes gemessen, so wird deutlich, daß 
diese Vereinbarung von den Regie
rungsparteien zu Unrecht als Durch
bruch gefeiert wird. Denn für keines 
der Probleme, auf die die Bundesre
gierung in ihrer harschen Stellung
nahme hingewiesen hat, ist eine Lö
sung in Sicht: Dies gilt für die Bewer
tung von GmbH-Anteilen, die in den 
Anlagekatalog des Vermögensbe
teiligungsgesetzes aufgenommen 
werden sollen. Dies gilt ebenso für 
die Probleme in bezug auf die Liqui
dität der Beteiligungs-Sonderver
mögen und für die Bewertung der 
stillen Beteiligungen, die diese ein
gehen können sollen. Diese Pro
bleme sind schwierig, aber meines 
Erachtens nicht unlösbar. Aber wel
che neuen Erkenntnisse die Koali
tion in der Zeit zwischen der Stel
lungnahme der Bundesregierung

zum Bundesratsentwurf vom Okto
ber 1985 (das Handelsblatt bezeich
nete sie als „Verriß“ ) und der Koali
tionsvereinbarung vom 28. 1. 1986 
gewonnen hat, liegt noch immer im 
dunkeln. Wer sich die jahrelange 
Diskussion um die Bewertungs
und Liquiditätsproblematik von Be- 
teiligungs-Sondervermögen mit stil
len Beteiligungen vergegenwärtigt 
und die Kritik von Professor Dieter 
Schneider zur geplanten Änderung 
des Kapitalanlagegesellschaften
gesetzes (KAGG) und des Versiche
rungsaufsichtsgesetzes durch die 
sogenannte 2. Stufe der Vermö
gensbildung kennt (Betriebs-Bera- 
ter vom 20. 9. 1985), weiß, daß 
diese Probleme noch nicht einmal 
annähernd befriedigend geklärt 
sind.

Aber auch wenn es hierfür Lösun
gen geben sollte, so sind nach unse
rer Auffassung Betelligungs-Son- 
dervermögen keine Form der über
betrieblichen Beteiligung, der nen
nenswerte Realisierungschancen 
über Tarifverträge zukommen 
dürfte. Zwar mag durch die Einbe
ziehung stiller Beteiligungen in 
diese Sondervermögen die Bereit
schaft der mittelständischen Wirt
schaft zum Abschluß entsprechen
der Tarifverträge wachsen. Aus der 
Sicht der Arbeitnehmer und ihrer 
Gewerkschaften ändert sich jedoch 
insoweit gegenüber dem geltenden 
Recht, das die Förderung von In
vestmentfonds-Anteilen vorsieht, 
nichts Grundsätzliches. Auch bei 
den vorgesehenen Beteiligungs- 
Sondervermögen ist nach dem 
KAGG jedweder Einfluß der beteilig
ten Arbeitnehmer auf das Manage
ment der Kapitalsammelstellen, auf 
deren Anlagepolitik und auf das 
Ausschüttungsverhalten sowie alle 
anderen Mitwirkungsrechte aus der 
Kapitalbeteiligung ausgeschlossen. 
Deshalb ist es wenig wahrschein
lich, daß durch diese Form der über
betrieblichen Beteiligung über ent
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sprechende Tarifverträge der Durch
bruch bei der Arbeitnehmerbeteili
gung am Produl<tivl<apital gelingt.

Die Konzeption der SPD

Die SPD-Fraktion hat Anfang die
ses Jahres einen Antrag im Bundes
tag eingebracht, durch den die Bun
desregierung aufgefordert wird, ein 
Organisations-Gesetz über Arbeit
nehmerbeteiligungsgesellschaften 
(Tariffonds) vorzulegen. Die Kern
elemente des Antrages sind:

□  Arbeitnehmerbeteiligungsge
sellschaften sind Aktiengesellschaf
ten, die von gemeinsamen Einrich
tungen im Sinne von § 4 Tahfver- 
tragsgesetz gegründet werden und 
denen der Erwerb aller Arten von 
Beteiligungen und damit eine ange
messene Risikostreuung und Ren
diteaussicht möglich sein soll. Sie 
bieten für die beteiligten Arbeitneh
mer grundsätzlich größere Sicher
heit als Beteiligungen am arbeitge
benden Unternehmen mit der Ku
mulation von Arbeitsplatz- und Ver
mögensrisiko. Sie unterliegen den 
Schutzvorschriften des Aktienge
setzes und den in dem „Gesetz 
über Arbeitnehmerbeteiligungsge
sellschaften“ vorzusehenden zu
sätzlichen Anlegerschutzvorschrif
ten.

□  Die beteiligten Arbeitnehmer ha
ben alle Mitwirkungsrechte aus dem 
Aktiengesetz. Das Gesetz über Ar

beitnehmerbeteiligungsgesell
schaften soll es den Tarifvertrags
parteien ermöglichen, Tarifverträge 
über eine gemeinsame Einrichtung 
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifver
tragsgesetzes abzuschließen, die 
mit von Arbeitgeberseite aufzubrin
genden Mitteln eine oder mehrere

Arbeitnehmerbeteiligungsgesell
schaften gründet und deren Aktien 
sie entsprechend den Vorschriften 
dieses Gesetzes den tarifgebunde
nen Arbeitnehmern überläßt. Tarif
verträge über solche gemeinsame

Einrichtungen können nach § 5 des 
Tarifvertragsgesetzes für allgemein
verbindlich erklärt werden.

□  Die Arbeitnehmerbeteiligungs
gesellschaften tragen auch den In
teressen der mittelständischen Wirt
schaft Rechnung. Denn die von ihr 
an die gemeinsame Einrichtung ab
geführten Mittel fließen an sie zu
rück, soweit die Arbeitnehmerbetei
ligungsgesellschaften Beteiligun
gen an diesen Unternehmen erwer
ben.

□  Der Gesetzentwurf sollte die Or
ganisation der Arbeitnehmerbeteili
gungsgesellschaften nicht in allen 
Einzelheiten regeln, sondern dies 
weitgehend der Gestaltungsfreiheit 
der Tarifvertragsparteien überlas
sen.

□  Für Aktien der Arbeitnehmerbe
teiligungsgesellschaften soll der 
Freibetrag des § 19a EStG von 300 
DM auf 500 DM erhöht werden. Wer
den für den Erwerb von solchen Ak
tien vermögenswirksame Leistun
gen eingesetzt, so sind diese nach 
dem 4. Vermögensbildungsgesetz 
zulagebegünstigt.

□  Durch die Steuerbefreiung der
Arbeitnehmerbeteiligungsgesell

schaften soll vermieden werden, 
daß die indirekte Beteiligung der Ar
beitnehmer am Produktivkapital 
steuerlich ungünstiger ist als die di
rekte.

Wenig hilfreicher Vorwurf

Angesichts des gemeinsamen 
Willens von SPD und Koalition, die 
Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktivvermögen auszubauen, 
und der schwierigen technischen 
Probleme jeder weiterführenden 
Gesetzgebung ist eine Versachli
chung der Diskussion dringend not
wendig. Die SPD ist zu konstrukti
ver Mitarbeit bereit.

Nicht hilfreich dabei ist vor allem 
der von Teilen der Koalition noch im

mer gegen die Vorstellungen der 
SPD erhobene Vorwurf, es ginge 
uns darum, „ein neues Macht- und 
Mitbestimmungspotential für Ge
werkschaftsfunktionäre zu schaf
fen“ (MdB Dr. Faltlhauser anläßlich 
der 1. Lesung des UBGG und des 
SPD-Antrages am 30.1.1986). Dies 
um so mehr, als die Bundesregie
rung in der Begründung ihres 
UBGG-Entwurfes ausdrücklich fest
stellt, daß die Unternehmensbeteili
gungsgesellschaften auch über Ta
rifverträge und gemeinsame Ein
richtungen im Sinne von § 4 Tarifver
tragsgesetz gebildet werden kön
nen und insoweit also mit dem An
satz des SPD-Antrages über Arbeit
nehmerbeteiligungsgesellschaften 
übereinstimmt. Und auch Birgit 
Breuel vertritt bezüglich der Beteili- 
gungs-Sondervermögen laut Han
delsblatt vom 1. 4. 1985 die Auffas
sung, daß sich die Tarifvertragspar
teien im Rahmen der Tarifautono
mie zusammenschließen, eine Ka
pitalanlagegesellschaft gründen 
und die Kapitalanlagen allen Bevöl
kerungsschichten oder bestimmten 
Anlegergruppen anbieten könnten.

Die Beteiligung der Arbeitnehmer 
am Produktivkapital und Mitbestim
mung sind keine Gegensätze. Im 
Gegenteil: Sie gehören zusammen 
und dürfen nicht gegeneinander 
aufgerechnet werden. Oswald von 
Nell-Breuning hat in der öffentlichen 
Sachverständigenanhörung zum 
Vermögensbeteiligungsgesetzent

wurf der Bundesregierung im No
vember 1983 das Verhältnis be
leuchtet, in dem Mitbestimmung 
und Vermögensbeteiligung zuein
ander stehen. Er sagte: „Nach mei
ner Meinung gehören sie zueinan
der, fördern einander gegenseitig, 
keine Rede davon, daß sie einander 
im Wege stünden oder hinderten“ , 
und er brachte es auf die zutref
fende und plakative Formel: „Das 
eine tun und das andere nicht las
sen.“
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